
Kapitel 3

Der Ministerrat

Artikel 76

1 Der Ministerrat ist als Organ der Volkskammer die Re
gierung der Deutschen Demokratischen Republik. Er leitet 
im Aufträge der Volkskammer die einheitliche Durchfüh
rung der Staatspolitik und organisiert die Erfüllung der 
politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen sowie 
der ihm übertragenen Verteidigungsaufgaben. Für seine 
Tätigkeit ist er der Volkskammer verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.
2 Der Ministerrat leitet die Volkswirtschaft und die an
deren gesellschaftlichen Bereiche. Er sichert die planmäßige 
proportionale Entwicklung der Volkswirtschaft, die harmo
nisch abgestimmte Gestaltung der gesellschaftlichen Be
reiche und Territorien sowie die Verwirklichung der sozia
listischen ökonomischen Integration.
3 Der Ministerrat leitet die Durchführung der Außen
politik der Deutschen Demokratischen Republik entspre
chend den Grundsätzen dieser Verfassung. Er vertieft die 
allseitige Zusammenarbeit mit der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und den anderen sozialistischen 
Staaten und gewährleistet den aktiven Beitrag der Deut
schen Demokratischen Republik zur Stärkung der sozialisti
schen Staatengemeinschaft.
4 Der Ministerrat entscheidet entsprechend seiner Zu-
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